
 

  

 
 

 
 
 
 
Gegenstand: Schriftl. parl. Anfr. d. Abg. z. NR Leopold Steinbichler, Kolleginnen und 

Kollegen vom 09.07.2015, Nr. 6044/J, betreffend Ersatz für Milchprodukte 
 

 

Auf die schriftliche parlamentarische Anfrage der Abgeordneten Leopold Steinbichler, 

Kolleginnen und Kollegen vom 09.07.2015, Nr. 6044/J, teile ich Folgendes mit: 

 

Zu den Fragen 1 bis 3: 

 

Über den Einsatz von „Analogkäse“ in der österreichischen Lebensmittelproduktion besteht 

keine Meldepflicht. Aus diesem Grund liegen keine detaillierten Daten dazu vor.  

 

Zu Frage 4: 
 
Die Menge sowie welche Produkte als Milchersatzprodukte importiert werden, ist nicht 

bekannt. 
 
Zu Frage 5: 
 
Der Anteil von Ersatzprodukten für Schlagobers im Lebensmitteleinzelhandel lag 

mengenmäßig im Jahr 2014 bei rund 4,3 % und wertmäßig bei 4,4 %.  
 
Zu den Fragen 6 und 7: 
 
Betreffend Lebensmittelsicherheit und Kontrollen bei Käseprodukten ist auf die Zuständigkeit 

des Bundesministeriums für Gesundheit zu verweisen. 

Frau Präsidentin Zl. LE.4.2.4/0145-RD 3/2015 
des Nationalrates 
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Zu Frage 8: 
 
Hier darf auf die Förderungen von Investitionen und Qualitätsprogrammen im Milchsektor und 

insbesondere auf die Förderung von ursprungsgeschützten Käsesorten und die fakultative 

Qualitätsangabe „Bergerzeugnis“ hingewiesen werden. Diese werden unterstützt von den 

AMA-Gütesiegel-Programmen und dem umfangreichen Maßnahmenkatalog der AMA-

Marketing zur Absatzförderung von Käseprodukten.  

 

Zu Frage 9: 
 
Lebensmittel-Kennzeichnungsvorschriften, insbesondere die Vermeidung der Irreführung und 

Täuschung von Konsumenten, sowie die Durchführung von Überprüfungen gehören zum 

Kompetenzbereich des Bundesministeriums für Gesundheit.  

 

Zu den Fragen 10 bis 12: 
 
Studien über die wirtschaftlichen Auswirkungen durch „Analogkäse“, etwa auch auf die Preise 

von Milchprodukten, sind nicht bekannt.  

Generell gilt, dass die heute verfügbaren Ersatzprodukte (vegane Lebensmittel) oft deutlich 

teurer als echte Käseprodukte sind.  

 

Zu Frage 13: 
 
Diesbezüglich liegen dem Ressort keine Daten vor. 

 

Der Bundesminister 
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